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Gestützt auf die §§ 2, 17 und 18 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Unterstammheim vom 2. Januar 2002 erlässt der Gemeinderat folgendes Verwaltungsreglement:

I. Rechtsschutz und Information des Bürgers

§
1
Rechtsschutz

Schriftliche Verfügungen (§ 16 Abs. 4 Gemeindeordnung) sind, auch wenn sie in Briefform eröffnet werden, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

Auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung kann verzichtet werden, wenn den Begehren der Parteien entsprochen worden ist.

§
2
Information

Der Gemeinderat sorgt innert angemessener Frist für eine geeignete Veröffentlichung seiner Beschlüsse von öffentlichem Interesse und informiert die Bevölkerung über die wesentlichen Gemeindeangelegenheiten.

VI. Gemeinderat

· Allgemeines

§
3
Geschäftsordnung

Der Gemeinderat erlässt eine Geschäftsordnung, in der im wesentlichen Konstituierungen, Sitzungsrhythmus, Geschäftsvorbereitung, Geschäftsbehandlung sowie Ausstands- und Geheimhaltungspflicht zu regeln sind.

§
4
Ressorts

Die Aufgaben des Gemeinderates werden in folgenden Ressorts aufgeteilt und einem seiner Mitglieder unterstellt:

	Ressorts
	Unterstellung

	
	

	Präsidialabteilung / Steuern und Finanzen, Kulturelles, Freizeit, Vereine und Anlässe
	Gemeindepräsident / Finanzvorstand

	
	

	Bauwesen und 

Liegenschaften
	Bauvorstand

	
	

	Sozialfürsorge, Gesundheit und

Öffentlicher Verkehr
	Sozialvorstand

	
	

	Land-/Forstwirtschaft,

Polizei und Militär
	Landwirtschafts- und

Sicherheitsvorstand

	
	

	Strassenwesen, Gemeindewerke und Energie
	Tiefbau- und Werkvorstand


Die Ressorts haben vorbereitende und vollziehende Funktionen. Die Befugnisse der Ressorts werden durch ihren Vorsteher unter beratender Mitwirkung der zuständigen Sachbearbeiter ausgeübt. Der Gemeinderat kann untergeordnete Vollzugs-befugnisse auf einzelne Beamte übertragen.

Bestand und Hauptaufgabe der einzelnen Ressorts sind in den §§ 6-13 geregelt. Der Gemeinderat kann diese Verteilung aus Gründen der Zweckmässigkeit ändern.

§
5
Ausschüsse und Kommissionen

Der Gemeinderat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestimmen und beratende Kommissionen ernennen. Er überträgt ihnen bestimmte Aufgaben. Bestand und Aufgaben der ständigen Kommissionen sind in den §§ 14 – 19 geregelt.

· Einzelne Ressorts

1. Präsidialabteilung / Ressorts Steuern und Finanzen / Kulturelles, Freizeit,



 Vereine und Anlässe

§
6
Aufgabenkreis

Der Gemeindepräsident erfüllt unter Mitwirkung des Sekretariates des Gemeinde-rates neben den ihm durch § 17 Gemeindeordnung übertragenen Aufgaben: Ober-aufsicht über das gesamte Personal, Überwachung des Vollzuges der Gemeinde-angelegenheiten sowie Pflege der kulturellen Interessen der Gemeinde.

§
7
Sekretariat des Gemeinderates

Der Gemeindeschreiber leitet die gesamte Gemeindeverwaltung und ist zuständig für die administrative Organisation. Er beaufsichtigt unmittelbar das gesamte Personal in personalrechtlichen Belangen.

Das Sekretariat des Gemeinderates ist zuständig für: Ausfertigung von Beschlüssen, Publikationen von allgemeinverbindlichen Beschlüssen der Gemeindeorgane, Veröffentlichung von Beschlüssen der Behörden von öffentlichem Interesse, Führung von Einwohner- und Fremdenkontrolle, Stimmregister, Gemeindearchiv, Fundbüro, Besorgung des Personalwesens und administrative Unterstützung der behördlichen Führung in ausserordentlichen Lagen.

§
8
Gemeindesteueramt

Das Gemeindesteueramt wird durch den Steuersekretär geleitet. Er besorgt das gesamte Steuerwesen der Gemeinde gemäss der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung sowie den Gemeindebeschlüssen. 

Der Steuersekretär wirkt bei der Inventaraufnahme mit und ist Protokollführer der Steuer- und Grundsteuerkommission.

§
9
Finanzverwaltung

Die Finanzverwaltung und die Gemeindekasse werden durch den Finanzverwalter geführt. Ihm obliegt die Rechnungsführung für das Politische Gemeindegut. Er überwacht die Einhaltung der Kredite und berichtet dem Finanzvorstand sowie dem zuständigen Ressortchef über Abweichungen von Voranschlägen, insbesondere wenn Nachtragskredite einholt werden müssen.

Der Finanzverwalter ist verantwortlich für die ordnungsgemässe Führung der Gemeindekasse, für die Rechnungsstellung, den Bezug aller Lieferungen und Leistungen sowie für die Gebührenerhebung. Ihm obliegt die Verwaltung des Finanzvermögens und der Liegenschaften, das Versicherungs- und Besoldungs-wesen. Er führt das Protokoll des interbehördlichen Finanzausschusses.

§
10
Ressort Kulturelles, Sport, Freizeit, Vereine, Anlässe

Unterhalt und Betrieb des Schwimmbades im Röhrli und der Badeanlage am Nussbaumersee.

2. Weitere Ressorts

§
11
Ressort Bauwesen und Liegenschaften

Im Ressort Bauwesen bestehen die wesentlichen Aufgaben im Vollzug des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, des kantonalen Planungs- und Baugesetzes, des Umweltschutzes, des Gewässerschutzes, des Feuerpolizeiwesens und der baulichen Massnahmen im Zivilschutz. Im weiteren obliegen dem Ressort Bauwesen die Mitwirkung in der Regionalplanung. Das Ressort Liegenschaften umfasst den Bau und Unterhalt der Hochbauten und der öffentlichen Anlagen sowie  das Mietwesen.

§
12
Ressort Sozialfürsorge und Gesundheit

Das Ressort Sozialfürsorge ist im wesentlichen zuständig für Sozialhilfe und allfällige freiwillige Fürsorge, Vormundschaftswesen, Amtsvormundschaft, AHV-Zweigstelle, die Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV, Jugendhilfe, Alimentenbevor-schussung, Altersheime, Alterswohnungen, Pflegekinderfürsorge, Krankenhäuser/-heime. Die wesentlichen Aufgaben des Gesundheitswesens bestehen im Vollzug der Gesetzgebung über die Gesundheit, Lebensmittel, Abfallwirtschaft, Epidemien und Tierseuchen. Weiter umfasst dieses Ressort den öffentlichen Verkehr.

§
13
Ressort Land-/Forstwirtschaft, Polizei und Militär

Das Ressort Landwirtschaft beinhaltet im wesentlichen die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, das Pachtwesen, den Boden- und Umweltschutz, , das Jagdwesen und die Flurstrassen. Die wesentlichen Aufgaben des Ressorts Polizei und Militär umfassen die Feuerwehr, den Zivilschutz, die Orts- und Sicherheitspolizei, sowie das Schiess- und Militärwesen.

§
14
Ressort Strassenwesen, Gemeindewerke und Energie

Das Ressort erfüllt im wesentlichen folgende Aufgaben: Wasser- und Energie-versorgung, öffentliche Gewässer, Bau, Unterhalt und Betrieb des Fernwärme-verbundes, des Kanalisationsnetzes und der Kläranlage sowie Erstellung und Unterhalt der Strassen.

· Ausschüsse und Kommissionen

§
15
Finanzverwalterkonferenz

Die Finanzverwalter der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinden regeln gemeinsam finanz- und rechnungstechnische Probleme aller Gemeindegüter. Der Finanzvorstand der Politischen Gemeinde führt den Vorsitz.

§
16
Finanzplanungskommission

Die Kommission besteht aus den Präsidenten der Politischen Gemeinde, der Primarschulgemeinde, der Oberstufenschulgemeinde und der Rechnungsprüfungs-kommission, dem Gemeindeschreiber und den beiden Schulgutsverwaltern. Den Vorsitz führt der Finanzvorstand der Politischen Gemeinde.

Sie berät die Gemeindebehörden in bezug auf die längerfristige Finanzplanung und den Steuerfuss.

§
17
Grundsteuerkommission

Die Grundsteuerkommission besteht aus dem Finanzvorstand als Vorsitzendem, einem weiteren Mitglied des Gemeinderates und dem Steuersekretär. Sie vollzieht die ihr durch die Steuergesetzgebung übertragenen Aufgaben und unterbreitet dem Gemeinderat als beschlussfassende Behörde die jeweiligen Anträge. 

§
18
Steuerkommission

Wahl, Zusammensetzung und Aufgaben der Steuerkommission werden durch die kantonale Gesetzgebung geregelt. Der Steuersekretär nimmt an den Sitzungen als Protokollführer mit beratender Stimme teil.

§
19
Wahlbüro

Das Wahlbüro setzt sich aus dem Gemeindepräsidenten als Vorsitzendem, dem Gemeindeschreiber als Sekretär, sowie den auf die Amtsdauer zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Gemeinderat legt die Anzahl der Mitglieder fest und bestimmt auch die Wahllokale sowie die Urnenöffnungszeiten. 

Die Aufgaben des Wahlbüros richten sich nach den Bestimmungen des kantonalen Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen.

§
20
Zweckverbandskommissionen

Für die weiteren hier nicht explizit aufgeführten Kommissionen der Zweckverbände (§6 der Gemeindeordnung) gelten bezüglich Aufgaben, Organisation, Kompetenzen, Bau und Betrieb sowie Aufsicht und Rechtsschutz die jeweils in den Vereinbarungen getroffenen Anordnungen.

§
21
Behördenkonferenz

Zur Beratung von Fragen, die für mehrere oder alle Gemeindebehörden von grundsätzlicher Bedeutung sind, kann auf Verlangen einer Behörde vom Gemeinderat eine Behördenkonferenz einberufen werden. Zu dieser werden in der Regel die zuständigen Behördendelegationen sowie zu Geschäften mit finanzieller Bedeutung eine Delegation der Rechnungsprüfungskommission eingeladen. Der Gemeindepräsident führt den Vorsitz und der Gemeindeschreiber das Protokoll.

§
22
Weiterer Kommissionen und Ausschüsse / Sachverständige

Der Gemeinderat kann jederzeit, für die Vorbereitung und Begutachtung einzelner Geschäft Sachverständige beiziehen oder in freier Wahl Ausschüsse oder Kommissionen ohne selbständige Verwaltungsbefugnisse bilden. In diesen Kommissionen führt in der Regel ein Mitglied des Gemeinderates den Vorsitz.

III.
Organisation der Gemeindeverwaltung und der übrigen Bereiche

§
23
Führungsinstrumente 

Der Gemeinderat führt die Gemeindeverwaltung und die übrigen Bereiche durch folgende Führungsinstrumente:

· Organigramm der Politischen Gemeinde Unterstammheim

· Funktionsbeschreibungen und Arbeitsabläufe

· Stellenverzeichnis

· Geschäftsordnung des Gemeinderates

· Richtlinien für die behördliche Führung in ausserordentlichen Lagen

§
24
Zuteilung der Aufgaben

Die Zuteilung von Verwaltungs- oder anderen Aufgaben kann durch den Gemeinderat auch während der Amtsdauer jederzeit geändert werden.

IV.
Protokollführung

§
25
Pflicht und Inhalt

Über die Verhandlungen des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Kommissionen sowie aller anderen Gemeindebehörden wird ein Protokoll geführt. Darin sind die Beschlüsse und bei wichtigen und umstrittenen Geschäften auch die wichtigsten Erwägungen aufzunehmen. Jedes Behördenmitglied kann verlangen, dass im Protokoll festgehalten wird, dass es einem Beschluss nicht zugestimmt hat.

§
26
Form und Unterschrift

Das Protokoll ist mit der Anschrift der betreffenden Behörde zu versehen. Auf jeder Seite ist oben das Sitzungsdatum anzubringen und die Seiten sind fortlaufend neu zu numerieren.

Die Sitzungsteilnehmer sind namentlich aufzuführen. Die Protokolle sind durch den Protokollführer zu unterzeichnen. Dem Gemeinderat ist von allen Protokollen, ausgenommen jene der Rechnungsprüfungskommission eine Ausfertigung zuzustellen.

§
27
Register und Archiv

Bei den Gemeinderats- und Gemeindeversammlungsprotokollen sind bei den einzelnen Verhandlungsgegenständen die Registraturnummern und die massgeblichen Titel gemäss dem Gemeinderegistratur-Verzeichnis zu verwenden. Für das Gemeindeversammlungsprotokoll ist zudem ein Register über die behandelten Geschäfte anzufügen. Im Gemeinderatsprotokoll wird neben den eigentlichen Geschäften mit Beschlussfassung zusätzlich eine Rubrik mit Kenntnisnahmen und Genehmigungen geführt. 

Die Protokolle werden im Einvernehmen mit dem Gemeindeschreiber eingebunden und im Archiv aufbewahrt.

V. Änderung und Inkrafttreten

§
28
Änderung

Der Gemeinderat kann das Verwaltungsreglement jederzeit ändern.

§
29
Inkrafttreten

Das Verwaltungsreglement tritt auf den 1. April 2010 in Kraft.

Vom Gemeinderat Unterstammheim beschlossen am 29. März 2010.
GEMEINDERAT UNTERSTAMMHEIM

Der Präsident:
Der Schreiber:

Martin Schwager
Heinz Frick

